
Verbandsgemeinde Unstruttal 
- Der Wahlleiter - 

 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

für die Gemeinde Karsdorf  
 

Gemäß 63 (2) Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung und § 6 (2) KWG LSA in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung des KWG LSA vom 27. Februar 2004 (GVBl. LSA S. 92) in der 
derzeit gültigen Fassung wird Folgendes bekannt gemacht: 
 
1. Als Wahltag für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Karsdorf ist der 22.03.2026  

bestimmt worden. 
2. Als Tag für eine eventuell notwendige Stichwahl ist der 12.04.2026 bestimmt worden. 
3. Die Wahlzeit dauert jeweils von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

 
Hinweis für die Bewerber aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union: 
 
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind nach den für Deutsche 
geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den 
deutschen Rechtsvorschriften oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben. Sie sind verpflichtet, eine Versicherung 
gemäß § 38 a Abs. 2 (Anlage 8b) KWO LSA mit ihrer Bewerbung bei dem Wahlleiter vorzulegen. 
 
Freyburg (Unstrut), d. 17.10.2025  
 
 
…………………….. 
Krämer 
 


